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Fünf Jahre deutsches Stammzellgesetz

Am Julı 2007 CS tünf Jahre, da{fß das deutsche Stammzellgesetz (StZG) 1ın
Kraft ISt. Es Wl das Ergebnis eıner jahrelangen und kontroversen, miıt
oroßer Hefttigkeit geführten Debatte, 1n der schließlich eın mehrheitsfähiger Korri1-
dor 7zwischen dem hohen Lebensschutz, W1e€e 1m Embryonenschutzgesetz geregelt
1St;, un dem Nıcht-Verbotenseıuin VO Forschung menschlichen Zellen, die ıhre
Totipotenz verloren haben, gefunden wurde, auch 1n Deutschland Forschungen
mı1t embryonalen Stammzellen ermöglıchen, die zumındest aut lange Sıcht 1mM
Interesse kranker Menschen liegt.

Dieser Korridor 1St mıt dem austührlichen Namen des Stammzellgesetzes, nam-
ıch „Gesetz ZANT: Sicherstellung des Embryonenschutzes 1mM Zusammenhang mıi1t der
Eintuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen“, treffend be-
schrieben: Grundsätzlich 1St die Eintuhr un: Verwendung solcher Zellen verboten,
aber CS werden Ausnahmen geduldet. Für diese stellt das (zesetz eıne Reihe VO

Bedingungen auf S1e betreffen teilweıse dıe Herkunft un dıe Umstände der Her-
stellung der ZU Import vorgesehenen Zell-Linien, teilweıse dıe Zielsetzung der
Forschungsprojekte, teilweise das Genehmigungsverfahren. Die substantiell wiıich-
tıgsten Bedingungen sınd dıe Hochrangigkeıt der beabsichtigten Forschung $
Abs deren Vorklärung 1ın tierischen Zellen oder 1m Tiermodell (2SO weıt
W1e€e möglıch“, Abs 28)) und der Nachweıs, da sıch der angestrebte FErkenntnis-
gewınn „voraussıchtlıch DE mıt embryonalen Stammzellen erreichen 1äfßt“ ($
Abs 2b), also nıcht m1t anderem Zell-Materı1al W1€ etwa mıt adulten Stammzellen.

Das Vorliegen dieser Kriıterien überprüfen, 1St die Aufgabe eıner eigenen,
unabhängigen Zentralen Ethikkommissıon, die sıch AaUS$S Wissenschaftlern verschie-
dener Diszıplinen (Naturwissenschaften, Medizın, phiılosophische Ethik und Me-
dızınethik SOWI1e Theologıe) usammMenSsSeitIzZit Ihr Auftrag besteht ach dem Wıllen
des Gesetzgebers nıcht darın, eınen bestimmten ethischen Ansatz einzufordern und
1ın Gestalt VO Entscheidungen durchzusetzen, sondern durch interdiszıplınären
Austausch anhand der dre1 ZeENANNLECN, relatıv unbestimmten Kriıterien klären,
ob eın Projekt „1N diesem Sınne ethisch vertretbar“ 1sSt ($ 6 Abs Nr.2) Als
Kommuissıon 1STt S1e die Instanz,; der der Gesetzgeber aufgetragen hat, ein Votum
darüber abzugeben, ob e1in bestimmtes Forschungsvorhaben 1ın etzter Konsequenz
der Intention des Stammzellgesetzes entspricht, einerseıts das hohe Nıveau des
Embryonenschutzes 1n Deutschland und andererseıts die grundgesetzliıch AAA Oı

riefte Forschungsfreiheit gyewährleisten.
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Erfolg un Kritik

Das (Gesetz W ar das Ergebnis elines Kompromıisses, der 1ne sehr konfliktreiche Öf-
tentliche Diskussion eendet hat, die sıch nıcht einmal der Logik der poliıtischen
ager fügen wollte. Wenn INa den Erfolg elınes Gesetzes nıcht allein der inne-
LE Konsıstenz mıi(t, sondern auch daran, ob TK Gegensätze eıne VeEeI-

bındliıche Regelung gefunden werden konnte, 1n der alle wenı1gstens einen Teıil ıhrer
Anliegen berücksichtigt sahen, dann ann INan den gefundenen Kompromifß und
seıne Bilanz ach fünf Jahren als Erfolg beurteilen. Denn ganz ottfensichtlich hat

welıter schwelender Gegensätze befriedend vgewirkt. Weder 1st 1ın Deutsch-
and einer „Antragsflut“ gekommen, och wurde die Forschung embryo-
nalen Stammzellen des Menschen ganzlıch verhindert. Aut Regıster des Robert
Koch-Instituts, das für die Erteilung der Genehmigungen zuständıg 1St, wurden bıs
heute D Anträge autf Forschungsvorhaben, 1n denen humane embryonale Stamm-
zellen (hES-Zellen) benutzt werden, pOSItILV beschieden.

TIrotzdem 1St 1n Jüngerer eıt Bewegung 1n den Disput das tammzell-
ZESCLZ gekommen. Sıe yeht jedoch nıcht VO der Politik AaUs, I1L1all 1ine Neu-
auflage der Diskussion VO 27001 und 2002 eher fürchtet und deshalb liebsten
ermeı1den möchte, sondern hat iıhren Ausgangspunkt 1n den Reihen der Forscher
selbst un: jener UOrganısatıonen, die für die Forschungspolitik 1n Deutschland
ständıg sınd (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DEG) oder die eıne Einschät-
ZUNg A4A4US Expertensicht gebeten wurden (Nationaler Ethikrat). Kritik Stamm-
zellgesetz zielt VOT allem autf den sogenannten Stichtag, auf die Rechtsunsicherheit
für deutsche Forscher be] Mıtarbeıit Projekten 1im Ausland, die ach dem (seset7z7
1n Deutschland selbst nıcht zulässig waren, un: auf die Beschränkung der erlaubten
Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen auf reine Forschung. Es oibt

un ware unredlıich, 1eSs bestreiten sachliche Gründe einıgem (Ge:
wicht, diese Punkte, dıe ausdrücklich 1m (zeset7 stehen oder sıch unmıttelbar AUS

ıhm ergeben, Jetzt, ach tünt Jahren Erfahrung, wıeder Z Gegenstand einer
Überprüfung machen.

Der Stichtag reh- un Angelpunkt der Diskussion

Die bısherige Stichtagsregelung schreibt VOI; da{ß 11UT humane embryonale Stamm-
zellen ımportiert und ZCNUTZL werden dürfen, die 1mM Herkunftsland VOT dem Ja
Uar 2002 wurden. Dieser Termın erscheıint als eıne wıllkürliche Festle-
SU115, dem Gesetzgeber schien offenbar gee1gnet, weıl zeıtnah un doch
zugleich VOT dem orundsätzlichen Beschlufß des Bundestags ber die gesetzliche
Regelung der Forschung diesen Zellen lag

Allerdings sınd sämtliche Stammzell-Linien, die dieses Kriıteriıum erfüllen, auf t1e-
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rischen „Helferzellen“ und Nutzung VO Wachstumsmedien kultiviert W OT-=

den, die tierische Bestandteile enthalten. Beıides bırgt die Getahr eiıner Verunre1in1-
SUuns der Stammzellen. Infolgedessen können S$1Ce HUT eingeschränkt benutzt WL

den; insbesondere siınd möglıcher Rısıken keıine Forschungen sinnvoll und
1n der Konsequenz verantwortbar, dıe direkt aut ine klinısch-therapeutische An
wendung gerichtet sınd Erschwerend kommt der Umstand hınzu, da Z e1it-
punkt, als das (zesetz verabschiedet wurde, 78 derartıge Zell-Linien regıistriert un
als für die deutsche Forschung nutzbar eingeschätzt worden Im Lauf der
VELSANSCHCH Jahre 1aber hat sıch herausgestellt, da{ß tatsächlich 1Ur VO ıhnen
verfügbar sınd. Diesen stehen heute weltweiıt insgesamt mehr als 500 Stammzell-
Linıen gegenüber, VO denen einıge bereıts standardisıerten Bedingungen

wurden un nıcht auf tierischen Medien kultiviert wurden. Auf diese
Stammzell-Linien 1aber dürten deutsche Forscher nıcht zurückgreıfen, da{fß CS

vermutlich 1Ur 1NnNe€e rage der eıt iSt. bıs die Aussagekraft der 1n Deutschland gC-
wınnbaren Erkenntnisse 1n einen strukturellen Nachteıl gegenüber dem gerat, W as

Forscher 1m Ausland HEUGFEGI Erkenntnissen in diesem Bereich auf der rund-
lage potentıiell verbesserter Stammzell-Linien gewınnen können.

Das erklärte Ziel der Stichtagsregelung WAar CS, verhindern, da{fß VO  e Deutsch-
and aUus die Zerstörung VO  — Embryonenz 7weck der Gewınnung VO  — embryo-
nalen Stammzellen veranlafßrt wird. Die Problematisierung des Stichtags 1n der Jet-
zıgen Diskussion MUu aber keineswegs als Attacke auftf dieses Ziel] gesehen werden.
Sıe ann vielmehr ebenso als Anfrage verstanden werden, ob das Ziel nıcht
auch anders erreicht werden könne. Vorgeschlagen wırd bekanntlich eıne Verschie-
bung aut eın festes Datum. Das könnte ZW AAar der Forschung helten un
scheıint deshalb polıtisch derzeıt der wahrscheinlichste Weg, auch weıl G ermMut-
ıch den geringsten Anlaf Streıit un Aufregung geben wüurde. ber der Vorwurf,
1i1ne Verschiebung des Stichtags auf einen fixen Termın S€1 reine Wıillkür un:
könne mMI1t gleicher Argumentatıon annn och mehrmals wıederholt werden, 1St
aum wıderlegen.

Deshalb macht sıch eın anderer Vorschlag für die Einführung eines SOgENANNLEN
nachlaufenden Stichtags stark, also für die Einführung eıner Verpflichtung, Jeweıls
nachzuweisen, da{ß zwischen der Gewıinnung der Stammzellen un iıhrer Verwen-
dung ZiT: Forschung 1ın Deutschland eın zeıtlicher Mindestabstand (Z:B5 eın
liegt. Auf diese Weiıse könnte, dıe Befürworter dieser Regelung, eın ursächlicher
Zusammenhang zwiıischen der Herstellung VO  D embryonalen Stammzellen bzw. der
aZu notwendıgen Zerstörung des Embryos un: eiınem bestimmten Forschungs-
projekt weıtestgehend ausgeschlossen werden. Eın dritter Vorschlag beinhaltet den
vanzlıchen Verzicht auf einen Stichtag. Denn jeder Stichtagsregelung liege Ja ein
Generalverdacht zugrunde, nämlıch der, da{fß die Herstellung VO ach dem Stich-
Lag CrZEUZLEN Stammzellen VO Deutschland AaUS$ veranlafit worden se1 un!: dies se1
ebenso wen1g beweısbar W1e€e Wah1fscheinlich.
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Wer sämtliche dieser derzeıt dıskutierten Vorschläge ablehnt un: stattdessen 1Ur

fordert, CI beiım alten Stichtag belassen“, trıtt letztlich tür dıe Verhinderung
jeder Forschung m1t embryonalen Stammzellen eın Denn dıe Beschränkung auf dıe
derzeıt erlaubten Zellkulturen tführt den veränderten Bedingungen ber urz
oder lang zwangsläufig dazu, da{fß die damıt mögliche Forschung die internatıona-
len Qualitätsstandards unterbieten mu [Dann aber ware die Forderung ach eiınem
ausdrücklichen Verbot jeglicher Forschung mi1t humanen embryonalen Stamm-
zellen ehrlicher.

Stratbarkeıitsrisıken un: He Anwendungsaussichten
aturwissenschaftliche und medizinısche Forschung annn heute 2 hbhnGl och als
Eın-Mann-Forschung betrieben werden. S1e tindet vielmehr 1m Regelfall 1n Ar-
beitsgruppen und ımmer haufıger 1mM Netzwerk orofßer internationaler Verbünde

Dazu nötıgen die aufwendıgen technischen Ausstattungen un: Anlagen; und
sınd auch dıe Förderprogramme und die Strukturen der Kommunikatıon der

Spitzenergebnisse angelegt. Deutsche Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Bor:-
schung humanen embryonalen Stammzellen 1m Rahmen VO EU-Programmen
oder VOI bilateralen internationalen Programmen mi1t Forschungsgruppen in Eng-
land, Frankreich oder Israel kooperıeren, sSEeLZEN sıch ach Interpretation durch VG1=

schiedene Jurısten eınem Risıko AaUSs, Anstiftung, Beihilte oder Mittäterschaft
bestraft werden, WE beispielsweise 1n diesen Projekten mı1t Zellen gearbeitet
wırd, dıie ach dem Stichtag hergestellt wurden. FEın solches Rıisiıko wollen dıie me1-
Sten Forscher ohl nıcht eingehen, erst recht nıcht die Jungen. Di1e Folgen für den
einzelnen sind, unabhängıg VO tatsächlichen rechtlichen Konsequenzen,
mındest Verunsicherung un das Gefühl, der Staat sehe 1n jedem VO  a ıhnen VOT al-
lem eiınen potentiellen Angreıter auf den Lebensschutz. Die Folge eıner Forschung
auf diesem Feld 1St letztlich 1ne Sonderstellung der deutschen Wıissenschaftler, dıie
mI1t der Geftahr eiıner Isolierung verbunden 1sSt

Der dritte Punkt, der 1n der NECUECTECN Diskussion ber eıne möglıche Novellierung
des Stammzell-Gesetzes erortert wiırd, 1st die Beschränkung erlaubter Forschungen
in der Grundlagenforschung und der Forschung Zr Erweıterung medizinıscher
Kenntnisse, die be1 der Entwicklung diagnostischer, präventiver oder thera-
peutischer Vertfahren 1ne€e Raolle spıelen kann; nıcht erlaubt 1St hingegen die Ver-
wendung VO humanen embryonalen Stammzellen mi1t dem Ziel ıhrer Anwendung
1n diesen Feldern. Ohnehin W Aarneln die meılsten Experten VOTI Versprechungen hın-
sıchtlich orofßer und schneller Erfolge der embryonalen Stammzelltorschung bel
der Bekämpfung VO Krankheiten un! bestehen autf dem „Schrıtt tür Schritt“ als
eINZ1IS Verantwortbarem Vorgehen. TIrotzdem o1bt Indizien, da{fß die 1ne oder
dere Anwendung etwa 1m Bereich der Toxizıtätsprüfung schon bald erreichbar se1ın

Ü
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könnte. Um diese Möglichkeıit realısıeren, ware allerdings dıe Aufhebung der
Forschungsbeschränkung des (Gesetzes notwendıg.

Alternativen?

hne rage sind humane embryonale Stammzellen „ethisch brisante“ Zellen brı-
SAant hauptsächlich ıhrer Herkunft AaUS dem trühen Embryo Infolgedessen 1St

11UT konsequent und nahelıegend, ach Alternativen für S1e suchen. Die
häufigsten und teilweise auch polıtisch stark unterstutzte Alternatıve 1St
die Forschung mi1t Stammzellen AaUus dem Gewebe VO  — Geborenen bzw. Erwachse-
NEI), SOgeNANNTLEN somatiıschen (oder adulten) Stammzellen. Diese Alternatıive, dıe
mı1t reflexartiger Schnelligkeit VO nıcht-naturwissenschaftlicher Seıite als ethisch
unbedenklicher Könıigsweg empfohlen wırd, hat durch die ıntensıven Forschungen
der etzten Jahre auf diesem Gebiet 1aber viel Überzeugungskraft verloren. Denn
abgesehen VO dem Problem, adulte Stammzellen iın ausreichenden Mengen gC-
wınnen und vermehren können, hat sıch das ıhnen anfangs zugeschriıebene Ent-
wicklungspotential zumıiındest be1 vielen Iypen dieser Zellen nıcht bestätigt. Ihre
Qualität nımmt vielmehr mı1t steiıgendem Iter ab, un: auch dıie adulten Zellen
könnten, W as Ja als wesentlicher Finwand die Verwendung der embryonalen
genannt wiırd, be1i Übertragung auf den Menschen offensichtlich ZT: Biıldung VO

Iumoren tführen.
Fxperten halten den vermeıntlichen Gegensatz zwıschen (ethisch bedenklicher)

embryonaler un: (ethısch unbedenklicher) adulter Stammzellenforschung ohnehiın
für konstrulert un: adulte Stammzellen 1ın vielen Bereichen lediglich für eıne
Scheinalternative, dıe ab und aber auch gee1gnet ist: medizıinıschen Erfolgen die
Aufmerksamkeit der Offentlichkeit sıchern oder aber die tfinanzıellen Ressour-
GE  = für diese Forschung akquirıeren bzw. vermehren. 7Zum Beispiel halten
Fachleute die erfolgreiche Behandlung eınes Herzinfarktpatienten mI1t Knochen-
markstammzellen 1ın Düsseldort (2007) für eınen Eınzeltall, dıe DE durch fundierte
Studien Aussagekraft erhalten könne. ber auch innerhalb VO Forschern, dıe
selbst Intens1ıv humanen embryonalen Stammzellen arbeıten, wiırd ach Alter-
natıven yesucht, W1e€ 1111l 1ın der Zukunft plurıpotente humane Stammzellen ZEW1IN-
LE könnte, ohne dafür auf Embryonen (und gegebenenfalls auf Eızellen) zurück-
oreiten mussen. 1ne besonders erfolgversprechende Möglichkeıit scheinen dabe‘
die Jüngsten Forschungen ZUE Reprogrammierung VO primären somatischen Zel-
len se1n, also die Herstellung VO plurıpotenten aUus adulten Zellen, die direkt
un:! ohne Embryonenverbrauch Ausgangszellen für Stammzell-Linıien wuürden.
Diese Forschungen mussen allerdings noch VO der Maus aut den Menschen über-
r agen werden.
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Eın Problem ethischer Konsıstenz

„Import Ja Herstellung neın“, könnte INa die Grundaussage des deutschen
Stammzell-Gesetzes zusammentassen sıcher plakatıv un!: verkürzt (denn
der Import 1sSt Ja hohe Vorbedingungen geknüpft un!: wırd VO (Gsesetz als Aus-
nahme behandelt), 1aber 1im Grundduktus durchaus tretffend. Man annn sowohl
diese Beschränkung auf importierte Zellen VO bereıits 1m Ausland vorhandenen
Zell-Linıien als auch dıe Beschränkung ihrer Verwendung auf hochrangıige KOor=-
schungsprojekte als Konsequenz des Wıllens verstehen, da{fß mMI1t Stammzellen, die
AUS menschlichen trühen Embryonen wurden, möglichst SParsamıı UMSC-
SANSCH WITF'! d Dann ware diese Restriktion die Umsetzung eıner Sparsamkeıtsregel,
die sıch eLtwa tolgendermalen tormulieren ließe „ 50 wen1g Embryonenverbrauch
W1e€e möglıch; un WE schon Stammzellen A4aUsS Embryonen vorhanden sind, dann
soll möglıchst 1L1UT mi1t diesen veforscht werden.“

Die gefundene Regelung annn allerdings auch dahingehend gedeutet werden, da{fß
der deutsche Gesetzgeber miıt ıhr eıne Art moralıische Arbeitsteilung geschaften hat
Das; W asSs der Stammzell-Forschung ethisch besonders brisant ist, namlıch die
Gewıinnung der Stammzellen AaUus Embryonen, 111 dem Ausland überlassen,
während das, W as ethisch wenıger bedenklich Ist, namlıch die Forschung mMI1t 1 -
portierten Zellen, 1m Inland erlaubt. [ )a der Gesetzgeber aber VO vornhereın
wulßte, da{fß die 1MmM Inland erlaubte Forschung 1L1UT möglıch 1St aufgrund der 1m Aus-
and verbotenen Herstellung, 1STt die VO ıhm geschaffene Regelung nıcht besonders
ehrlich. Manche sprechen deutlicher VO  e eıner orm VO Doppelmoral.

In der aktuellen Diskussion das Stammzellgesetz 1st keine politische Forma-
t10N sehen, die diesen Vorwurf ernsthaftft aufgreift und daraus politische Forde-
runsch für eıne Novellierung oder eın Zanz (sesetz ableıitet. Das liegt aber
eher der Einschätzung dessen, W as derzeıt polıtisch durchsetzbar Ist;, als der
tiefen Überzeugung, da{ß diese orm der Arbeıitsteilung 1Ne€e dauerhafte Losung
darstellen könnte. Zudem würde dıe Überwindung dieser Arbeıitsteilung 1n der
Konsequenz entweder eiınem Totalverbot der hES-Zell-Forschung 1ın Deutsch-
and führen oder aber eıne Änderung des Embryonenschutzgesetzes ertordern.

Kırchliches Sprechen in eiınem komplexen Feld

Za den Akteuren, die 1n der Debatte Fragen des Lebensschutzes ıhre Stimme
1n der Offentlichkeit vernehmlich erheben, gehören auch un:! miı1t besonderem
Nachdruck die Kırchen. S1e verstehen sıch als Anwiälte des (menschlichen) Lebens,
als dessen rsprung S1Ee Gottes Schöpfungs- un Heıilswillen bekennen un mıt
dem S1e ylauben, sıch überall Ort solidarısieren mussen, das Leben bzw.
Lebewesen 1m Konflikt mI1t maächtigen Interessen edroht sind. Dieses Engage-
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ment 1sSt wiıchtig und unverzichtbar, VOT allem 1ın Gesellschaften, iın denen Le-
bensansprüche ZWar eınen hohen rechtlichen Schutz genıefßen, aber gleichzeitig die
Möglichkeiten zunehmen, da{f das Leben dort; 6s schwach, abhängig oder
hilfsbedürftig bıs 1Ns Extrem 1St, mi1t Gesichtspunkten der Efftizienz und mi1t Orga-
nısıerten Interessen 1ın strukturelle Asymmetrıen geraten annn dies aber vieltfach
NUur verdeckt geschieht. z E a a ürnnnuch 1mM Blick auf Embryonen un: die durch die Reproduktionsmedizin CI -

öffneten Möglıchkeıiten, S1€e außerhalb des Mutterleibs Zzu erzeugen' , 1St wichtig
un richtig, dazu beizutragen, da{fß 1n der Offentlichkeit, ın den Szenerıen der Wıs-
senschaft un:! auch bei möglichst vielen Burgern das Bewuflßtsein erhalten leıbt,
da{ß Embryonen nıcht eintach eın Rohstoff sınd, keine blofße Sache und ınfolge-
dessen auch nıcht als Ware behandelt werden dürfen, sondern 1n einem
Zusammenhang mıiıt der Exıiıstenz als Mensch und als sıttliıche Person stehen. Im
Vorgriff autf diese Chance, Mensch werden können und W1€ WIFr selbst ZUr Ge:
meıinschaft der moralısch urteilenden un andelnden Wesen yehören, verdienen
Embryonen respektvollen Umgang un: iıne nıcht 1U  an sachhafte Behandlung.
Denn: „Wıe WIr mMIıt menschlichem Leben VOT der Geburt umgehen, berührt
SCT Selbstverständnis als Gattungswesen. c ]

Di1e Glaubwürdigkeit dieses Eıinsatzes der Kırchen für den Lebensschutz hängt iın
den Augen vieler Menschen der Konsıstenz un!: Kompetenz 1n der Sache, ber
die gesprochen wiırd. Dazu kommt als weıteres Krıteriıum der Glaubwürdigkeıt
ohl auch der Verzicht auf sprachliche Suggestionen: Das Arbeiten mMI1t bereıts e{fAa-
blierten humanen embryonalen Stammzell-Linien 1St nıcht dasselbe W1e€e verbrau-
chende Embryonenforschung, weıl tür diese Arbeiten keıine Embryonen VECI-

raucht werden, sondern UVO CWONNCH Zellen ZENUTZL werden, dıe ber lange
eıt unbegrenzt vermehrt werden können: die undıtftferenzierte Bezeichnung VO

Embryonen 1m Blastozystenstadium als ungeborene Kınder, die als Ersatzteillager
benutzt würden, 1st ırreführend und anderes mehr.

Gerade 1n bezug auf den eingeforderten striıkten embryonalen Lebensschutz ha-
ben bislang nıcht alle Fragen, dıe gestellt werden, schon ausreichende un überzeu-
gende Antworten getunden, W1€e eLitwa dıe tolgenden: Was dart mMIt den SOgENANNLEN
überzähligen b7zw. verwalsten Embryonen gemacht werden? Ist wirkliıch ber-
zeugend, S1e für schlechthin unantastbar für medizıinısche Forschung, die anderen
eiınmal ZUgute kommen wiırd, erklären, WEeNnNn S1Ee anderntfalls ach Erreichen des
„Verftfallsdatum“ Tausenden vernichtet werden (ın den USA werden solche Em-
bryonen 1m allgemeinen als „Klinıkabfall“ entsorgt)?

Wıe verhält sıch die strıkt eingeforderte Posıtion „Menschseıin 1b der Verschmel-
ZUNg VO Fı- un: Samenzelle“ der Tatsache, da{fß die eigene TIradıtion auft orofße
Strecken dıe Menschwerdung als eınen zeıitlich gestuften Prozefß verstanden hat un
dies iınnerhalb dieser TIradıtion auch erhebliche Konsequenzen tür die moralısche
un: rechtliche Bewertung VO Verstößen hatte2? Und WAar die Verabschiedung die-
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SCI Sıcht 1ın der zweıten Hältte des 19 Jahrhunderts wirklich die Konsequenz erwel-
terter naturwissenschaftlicher Kenntnıiıs oder W ar S1Ee vielleicht wofür immerhın e1-
nıge Indizien sprechen, W 4S aber meınes 1Ssens och N1ıe untersucht wurde eın
Konsistenzpostulat 1mM Gefolge der Dogmatıisierung der Erbsündefreiheit Marıens?

Die kiırchliche Tradıtion des Lebensschutzes 1St lang un!: ımponi1erend, auch und
gerade W as den Schutz des vorgeburtlichen Lebens betrifft. Reicht diese Tradıtion,
die ausnahmslos dıe Möglichkeıit der provozıerten Abtreibung 1m Blick hatte, aber
wirklich hın, Verbindliches ber den Status des menschlichen Embryos 1n den
er7Sien fünf bıs s1ıeben Tagen sagen?

Wıe tragfähig ware das Argument der Potentialıtät, auf das sıch die kırchliche un:!
theologische Argumentatıon bıslang stark gestutzt hat, eigentlich noch, WE e1-
110 Tages die Reprogrammierung VO somatıschen Zellen plurıpotenten, quası
embryonalen Stammzellen auch beim Menschen möglıch wäre??

Besteht wirklich keinerlel Statusunterschied zwıischen eınem „Embryo 1ın vitro“
und eiınem „Embryo 1n utero , dessen Chance, sıch weıterzuentwickeln, eben nıcht
11UT VO den außeren Umgebungsbedingungen, sondern VO ıntormatıionellen un:
aktıvierenden Beıtrag der Multter derart abhängıg ist, da{fi ohne diesen binnen
kurzer eıt abstirbt? Die bisherige Meınung VO eıner sıch selbst steuernden Ent-
wicklung des Keimlings I11UT aufgrund selnes indıvıiduellen (senoms ASt sıch ach
den Erkenntnissen der LEUECTEIN Embryologıe nıcht halten.

Das Gewicht und gleichzeıtig die Stäiärke des kırchlichen Eıntretens 1n Angele-
genheiten der öttentlichen Moral lıegt elınerseılts 1m Einschärfen des Prinzipiellen,
andererseıts 1m Haltgeben un! Stärken der einzelnen Menschen dort, S1e 1in
ihren yrundlegenden Bedürfnissen eingeschränkt oder durch Strukturen, die S1€e
selbst nıcht ändern können, edroht werden. Di1e fast hektische Eıle, mı1t der 1112411-

che Interviewpartner AaUS dem Umfteld der Kurie bhıs hın Pressesprechern un:
Erklärungen VO Verbänden un: Laı:enorganıisationen AUS dem Stand heraus ylau-
ben können, W AS dıe katholische Posıtion 1n Sahnz speziellen kasuistischen
Fragen iSt hat be] den Sachkundigen manches Kopfschütteln hervorgerufen
nıcht (D VEHR hinsichtlich des Ansehens der Kirche und ıhres unbezweiıtelbaren Fın-
SAatzes für das Leben Dıie Zwange der Mediengesellschaft könnten 1er auch 1ne
Falle se1n.

Die Rolle des Vertrauens

Die öftentliche Diskussion die Stammzellforschung sıch und 1n Jüngerer eıt
den Stichtag verläuft stark kontrovers. [)as 1St nıcht weıter schlıiımm un: dient

der besseren Wahrheitsftindung oder wenı1gstens der Vergewisserung ber Schnitt-
INCHSCH der verantwortbaren und tatsächlichen Dıitfferenzen. Bedenklıch wırd CS

erST WE Stelle VO Argumenten Emotionen 1Ns Spiel kommen. Ahnlich fatale
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Folgen für das öffentliche Klıma, ın dem nach vyangbaren egen yesucht werden
mußß, hat C5S, WE die Ressource Vertrauen zerstort oder beschädigt wırd Denn
auch 1n eıner modernen Demokratie leben öffentliche Diskurse VO dem Grundver-
LLAUCH, da{fß die Partner be1 aller Perspektivgebundenheıt VO Standpunkten und der
Verbundenheıt der eigenen Klientel gegenüber CS nıcht darauf anlegen, die anderen
eintach tiäuschen. Das oilt füur Regelungsmaterıien W1€ die embryonale Stamm-
zell-Forschung N recht, be] der nıcht 1Ur der Mehrzahl der Bürger, sondern auch
vielen polıtischen Entscheidungstraägern das Spezlalwıssen tehlt

Nıchts aber schadet diesem Vertrauen mehr als vollmundıge Ankündigungen und
heilsähnliche Versprechungen, bısher unheilbare Krankheiten W1€e Krebs, Alz-
heimer, Diabetes, Parkınson USW. sel]en bınnen Kurze besiegen un GE Urgane
ohne Immunreaktionen demnächst 1ın ausreichender Zahl verfügbar. Solche
Ankündigungen CYTZCUSCH, WECI11 sıch e1ines Tages herausstellt, da{fß S1€e doch nıcht
erfüllt werden können, Enttäuschung un: das schale Gefühl, blo{f(ß benutzt worden

se1ın, moralıische Bedenken beiselite schieben oder den Geltungsdrang der
Forschenden bzw. die Aussıcht aut schnelle Gewıinne un!: ähnliches emänteln.
Aus dieser Enttäuschung kann tiefes und generalısiertes Mißtrauen erwachsen.

Vertrauen wırd ebenso zerstort, WE sıch herausstellt, da{fß Ergebnisse wI1ssen-
schaftlicher Experimente gefälscht wurden. Der Fa  — des süudkoreanıschen For-
schers wang Wo0o0 Suk 1m Jahr 2006 zeıgt nıcht L1UT die gegebene Möglichkeıit
e1ines persönlıchen Fehlverhaltens, sondern auch, W1€ wichtig für die Schadens-
begrenzung 1ın der Offentlichkeit 1St, da{fß dıe Wissenschaft selbst instıtutionalisierte
Mechanısmen der Selbstkontrolle ZUr Verfügung hat un kultiviert, mıt denen auf
solche Vertehlungen reagılert werden ann.

Jeder einzelne Wissenschaftler un: auch die Wıissenschaft insgesamt haben 1er
iıne hohe Bringschuld. Ahnlich W1€ jeder Patıent Selbstinftormation aut das
Vertrauen gegenüber seinem Arzt angewlesen IsSt 1st CS die Offentlichkeit 195
ber der Information durch die Wissenschaftler. Wenn dieses Vertrauenmüssen, das
Ja auch e1in Stück Abhängigkeıt VO der Intormation ımplızıert, mißbraucht oder
AI für überflüssıg yehalten wırd, können Wissenschattsteindlichkeit und eıne
grundsätzlıch verdächtigende Wahrnehmung aller wıissenschaftlichen un: technı-
schen Innovatıonen die Folge se1in.

Gemeijnsamkeıten nıcht übersehen

Wer die Diskussion ber das Fuür un: Wıider eıner Gesetzesnovellierung un: Eerst

recht ber das Für und Wıder der Forschung miI1t embryonalen Stammzellen 1INS-
ZCSAMT verfolgt, ekommt unweigerlich den Eindruck, da{fß 1er alles kontrovers 1St
un! zwiıischen den Wagern nıchts als abgrundtiete Gräben un: Barrıeren VeI-

laufen, 1aber keıine Brücken und Übergänge. Jüngst WT 1ın eiınem Feuilletonbeıitrag
DA
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der Vorwurt lesen, die Debatte habe längst den Boden der Verfassung NVOETIT-

lassen. Das 1St scharfe Munıitıion, gee1gnet attackieren und verletzen un: auch
fundamentale GemeLinsamkeıten vernebeln:

Zum Beıispiel den Grundsatz, da{ß Embryonen, die AaUsS Zeugungen hervorgegan-
SCH und 1m Begriffe sınd, sıch 1mM Leib eıner al etablieren, nıcht Forschun-
SCH benutzt werden dürten.

Zum Beispiel den Grundsatz, da{fß INa  - menschliche Embryonen nıcht ausschliefß$-
ıch dem Zweck darf, S1Ee beforschen. Denn das würde Ja bedeuten,
da{fß der Vorgang, der menschliches Leben ermöglıcht, VO vornhereın und mMi1t Ab-
sıcht VO  = jeder och kleinen un! vielleicht auch 11UT mıttelbaren Chance, Voraus-
SCELZUNG un!: Grundlage tür eın menschliches Lebewesen se1N, das sıch eiınem
menschlichen Subjekt entwickelt, definıtiv ausgeschlossen ware.

Zum Beıispiel den Grundsatz, da{fß für Forschungen MI1t „Materıal“, das VO Em-
bryonen STAMMLT, 11 un:! ausschließlich solche Embryonen 1in rage kommen, die
außerhalb des Mutterleibs 1m Rahmen eıner künstlichen Befruchtung, die der Er-
tüllung eınes Kıiınderwunschs diente, ErZEUBL wurden, aber der Multter AaUS einem
nachvollziehbaren Grund nıcht eingesetzt wurden un: 11U  } nıcht mehr für den
ursprünglichen Zweck yebraucht werden können. Es verrat ein1ges ber den Dis-
kuss1ionsstil, 1ın dem derzeıt das Fuür und Wıder aufeinanderprallen, WE 1n
eiınem Bericht Hr den Bundestag dieser Sachverhalt eintach unterschlagen wird.

Zum Beispiel die teste Überzeugung, da{fß Embryonen nıcht iırgendeın Materı1al
sınd W1e€e jedes andere auch, sondern iıhrer biologischen Abkunft VO

menschlichen Personen un: dem Umstand, da{ß S1e verkörpern, das auch
jeder ebende Mensch einmal durchlauten hat, ırgendwıe „Menschentum“ aller
partızıpıeren und iınfolgedessen auch einen standardisıerten Schutz verdienen
manchmal wırd das heute 1n Abhebung ZAT: Menschenwürde „Gattungswürde“ gC-
nann

Zum Beıispıel die Intention, da{ß humane embryonale Stammzellen nıcht tür Jeg-
lıche Forschung, sondern 1L1UT HÜr wichtige und hochrangige Forschungszıiele e1N-
ZESECIZL werden sollen, da{fß MmMI1t diesen Zellen SParsamıı UMSCZANSCH werden MUu un:!
da{ß die Forschung ihnen L1UT transparent und öffentlich kontrolliert, Eın-
haltung hoher ethischer Ma{fsstäbe, ertfolgen dart

Das 1St 1n seıner Gesamtheıt nıcht wen1g. Und ware schade, WENN diese (Se-
meınsamkeıten, die sıch be] vielen, die für die humane embryonale Stammzell-For-
schung plädieren oder 1n ıhr selbst tatıg sind, 1n eıner ausgesprochenen Achtung VOT

den trühesten menschlichen Entwicklungsstadien fortsetzt, AaUsSs Enttäuschung, da{fß
der maxımale Standpunkt nıcht alle überzeugt oder klarer Fronten wiıllen, de-
montiert würden.

Wıe schrieben doch die deutschen Bischöftfe 1m zweıten Band des Erwachsenen-
katechismus 1m Kapıtel „Meinungsbildung 1ın der Offentlichkeit“, wobel S1Ee
ausdrücklic die kırchliche Offentlichkeit einschlossen: „Alle mussen auteinander
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hören, einander verstehen lernen und andere Standpunkte gelten lassen, auch WECNN
S1E diese für sıch selbst nıcht akzeptieren können. Wer versucht, sıch rücksichtslos
über andere hinwegzusetzen un seıne Auffassung mMI1t aller Macht durchzusetzen,
wırd den Ertordernissen des Dialogs nıcht Serecht.
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